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         Präambel / Satzungstext                                       September 2020 

 

Hansestadt Salzwedel 

 
4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15-94  

„Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“ 

 

Präambel 

Aufgrund der §§ 1 (3), 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zur Zeit 

gültigen Fassung hat der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel diese Bebauungsplan-

änderung, bestehend aus dem nachstehenden Satzungstext, in seiner Sitzung am 

16.12.2020 als Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt. 

 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich der 4. Änderung 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung entspricht dem räumlichen Gel-

tungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 15-94 „Gewerbe- und Indust-

riegebiet Salzwedel-Nord“ in der Fassung der 3. Änderung. 

 

§ 2 

Textliche Festsetzungen der 4. Änderung 

I. Ausschluss von Photovoltaikfreiflächenanlagen 

Photovoltaikfreiflächenanlagen sind im räumlichen Geltungsbereich ausgeschlossen. 

Photovoltaikanlagen sind nur in, an oder auf Gebäuden oder sonstigen baulichen 

Anlagen, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von  Strom aus sola-

rer Strahlungsenergie errichtet worden sind, zulässig. 

 

II. Ausschluss von gewerblichen Tierhaltungsanlagen und Biogasanlagen 

Gewerbliche Tierhaltungsanlagen und Biogasanlagen sind im räumlichen Geltungs-

bereich ausgeschlossen. 

 

 

Hinweis 

Alle weiteren im Geltungsbereich dieser Satzung geltenden Festsetzungen, die nicht 

von dieser Änderung berührt sind, bleiben unverändert rechtskräftig. 

 

Salzwedel, den 11.02.2021 

gez. Blümel                   

- Bürgermeisterin -  

     Ausfertigung 

beglaubigt: 

                 Blümel, Bürgermeisterin 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 

 

PLANVERFASSER 

Die Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet von p l a n. B, Stadtplaner Dipl.-Ing. 

Henrik Böhme, Göttien 24, 29482 Küsten. 

Göttien, den 10.02.2021 

        gez. Henrik Böhme 

        - Planverfasser - 

 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Stadtrates vom 20.02.2019. Die Be-

kanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist vom 8.3.2019 bis zum 25.3.2019 ortsüblich an 

der Bekanntmachungstafel am Bürgercenter sowie auf der Homepage der Hansestadt Salzwe-

del erfolgt. Es wird das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB angewandt. 

Salzwedel, den 11.02.2021 

                                                      

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 

   

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind ge-

mäß § 13 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 20.07.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme auf-

gefordert worden. 

Salzwedel, den 11.02.2021 

                                                      

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 

 

 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Der Hauptausschuss hat am 24.06.2020 den Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Be-

gründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 17.07.2020 ortsüblich an der Bekannt-

machungstafel am Bürgercenter sowie auf der Homepage der Hansestadt Salzwedel bekannt 

gemacht.  

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Entwurf der Begründung haben in der Zeit 

vom 03.08.2020 bis zum 03.09.2020 nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V. mit § 13 BauGB öffentlich 

ausgelegen. 

Salzwedel, den 11.02.2021                                                      

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 
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SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel hat die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15-94 

„Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“ nach Prüfung der eingegangenen Stellung-

nahmen in seiner Sitzung am 16.12.2020 als Satzung beschlossen und die Begründung gebil-

ligt.  

Salzwedel, den 11.02.2021 

                                                      

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 

 
 

AUSFERTIGUNG 

Die Bebauungsplanänderung, bestehend aus dem Satzungstext, sowie die Begründung werden 

hiermit ausgefertigt. 

Salzwedel, den 11.02.2021 

                                                      

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 
 
 
 
 

INKRAFTTRETEN 

Der Satzungsbeschluss über die Bebauungsplanänderung ist gemäß § 10 BauGB am 

21.02.2021 im Amtsblatt des Altmarkkreises Salzwedel und durch Aushang an der Bekannt-

machungstafel am Bürgercenter vom 22.02.2021 bis zum 09.03.2021 bekannt gemacht wor-

den. Die Bebauungsplanänderung ist damit am 21.02.2021 rechtswirksam geworden. 

Salzwedel, den 22.02.2021 22.02.2021 

                                                      

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 

 

 

 
BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN  

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der Bebauungsplanänderung sind eine nach 

§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder ein nach § 214 Abs. 3 

Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen der Be-

bauungsplanänderung nicht geltend gemacht worden. 

Salzwedel, den  

  z.  

                                                                            - Bürgermeisterin –
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TEIL I 

 

 - 

 

 BEGRÜNDUNG 

 

  

1. Ziel und Zweck der Planung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Hansestadt Salzwedel hat Ende der 90-iger Jahre den Bebauungs-

plan Nr. 15-94 „Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“ aufge-

stellt, um neue Gewerbeflächen für die Entwicklung von Arbeitsstätten 

in Salzwedel zu entwickeln. Das Bebauungsplangebiet ist aufgrund sei-

ner Größe, seiner günstigen Lage zur Hauptwindrichtung im nördlichen 

Stadtgebiet und seiner guten Verkehrsanbindung an das Hauptver-

kehrsstraßennetz in besonderer Weise für die Ansiedlung von produzie-

rendem Gewerbe und standortverträglichen Industriebetrieben geeig-

net.  

 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes waren Photo-

voltaikfreiflächenanlagen noch kein Thema. Sie sind heute als gewerbli-

che Anlagen innerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten allgemein 

zulässig. Sie entsprechen jedoch nicht dem ursprünglichen Planungsziel 

– der Ausweisung von Gewerbeflächen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

im Mittelzentrum Salzwedel. Aufgrund der sinkenden Modulpreise 

nimmt der Druck von Vorhabenträgern zu, bestehende Gewerbeflächen 

mit Photovoltaikfreiflächenanlagen zu bestücken. Die Errichtung von flä-

chenintensiven Photovoltaikfreiflächenanlagen würden jedoch neue “ar-

beitsplatzintensivere“ Gewerbe- und Industrieansiedlungen erschweren 

oder verhindern. Ein vorzeitiger Flächenverbrauch durch wenig arbeits-

platzintensive Nutzungen soll an diesem Standort Salzwedel-Nord un-

terbunden werden. Auch gewerbliche Tierhaltungsanlagen und Biogas-

anlagen beanspruchen relativ viel Fläche und bieten vergleichsweise 

wenige Arbeitsstätten. Sie sollen daher in diesem Zuge ebenfalls mit 

ausgeschlossen werden. 

 

Angesichts der demographischen Entwicklung werden im Mittelzentrum 

Salzwedel dringend neue Arbeitsstätten benötigt, um den anhaltenden 

Bevölkerungsrückgang durch Arbeitskräftezuzug zu bremsen.   

 

Vor diesem Hintergrund möchte die Hansestadt Salzwedel die drei ge-

nannten Nutzungen im Plangebiet ausschließen. Der Bebauungsplan Nr. 

15-94 „Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“ i.d.F. der 3. Än-

derung soll in seinen textlichen Festsetzungen dahingehend geändert 

werden, dass im gesamten Geltungsbereich   

1. Photovoltaikfreiflächenanlagen und 
2. Gewerbliche Tierhaltungsanlagen und  
3. Biogasanlagen  

ausgeschlossen werden. 

 

Bezüglich des Ausschlusses von Photovoltaikfreiflächenanlagen folgt die 

Hansestadt Salzwedel bei diesem Vorgehen auch den Vorgaben der 

Landesplanung. Im Landesentwicklungsplan 2010 hat das Land Sach-

sen-Anhalt festgelegt, dass infrastrukturell gut erschlossene Standorte 

für Gewerbe- und Industrieansiedlungen nicht für die Errichtung von 

Photovoltaikfreiflächenanlagen genutzt werden sollen. Diese landespla-

nerische Vorgabe hat das Land nun bekräftigt durch eine am 17.4.2020 

herausgegebene „Handreichung für die Errichtung von großflächigen 

Photovoltaikfreiflächenanlagen und deren raumordnerische Bewertung 
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in Sachsen-Anhalt“, MLV Sachsen-Anhalt.  

 

Bezüglich des Ausschlusses der beiden anderen Nutzungsformen hatte 

der Stadtrat bereits in den Jahren 2011 und 2012 Aufstellungs- und 

Auslegungsbeschlüsse zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 15-94 ge-

fasst mit dem Ziel, gewerbliche Tierhaltungsanlagen und gewerbliche 

Biogasanlagen auszuschließen. Zwischenzeitlich wurde für das gesamte 

Stadtgebiet eine städtebauliche Konzeption zu Tierhaltungs- und Bio-

gasanlagen erarbeitet und beschlossen. Danach war die Dringlichkeit für 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15-94 auf Grund geänderter Ge-

setzgebung und Verringerung der Subventionierung von gewerblichen 

Biogasanlagen nicht mehr gegeben. Das Planverfahren wurde nicht wei-

ter betrieben.  

Die nun vorgesehene Planänderung zum Ausschluss von PV-

Freiflächenanlagen soll zum Anlass genommen werden, die ursprünglich 

vorgesehene Bebauungsplanänderung in diesem Zuge mit umzusetzen.  

Aus Gründen der Rechtsklarheit werden der ursprüngliche Aufstellungs-

beschluss sowie der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss aufgehoben 

und durch den vorliegenden Aufstellungsbeschluss vom 20.02.2019 zur 

4. Änderung ersetzt. 

 

Im bisherigen Bebauungsplan waren in Teilbereichen bereits Betriebe 

„die verfahrensbedingt geruchsintensive Stoffe ableiten sowie Betriebe, 

von denen ein Gefährdungspotential ausgeht“ ausgeschlossen. Durch 

die vorlegende Änderung soll eine rechtlich eindeutige Regelung in Be-

zug auf den Ausschluss von Betrieben der Massentierhaltung und Bio-

gasanlagen vorsorglich für das ganze Plangebiet getroffen werden.  

 

Zusammenfassend werden mit dieser Änderung folgende Planungsziele 

angestrebt: 

- Sicherung der erschlossenen Gewerbeflächen im Plangebiet zur An-

siedlung von Produktionsbetrieben, die dauerhaft Arbeitsplätze 

schaffen;  

- Schutz der umliegenden Baugebiete und Gartenanlagen vor Immis-

sionen aus gewerblichen Tierhaltungsanlagen und Biogasanlagen. 

Der Bebauungsplan soll im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

geändert werden. 

 

  2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  
2.1 Verfahren 

einfache textliche 

Änderung 

 Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine einfache 

textliche Änderung, d.h. die Satzung ist nicht eigenständig wirksam, 

sondern entfaltet seine Rechtswirkung nur in Verbindung mit dem 

rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 15-94 „Gewerbe- und Industriege-

biet Salzwedel-Nord“ in der Fassung der 3. Änderung. Von der Ände-

rung betroffen sind neben dem Urplan auch folgende Teilneufassungen: 

 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15-94 „Gewerbe- und In-

dustriegebiet Salzwedel-Nord und zur  

 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15-94 „Gewerbe- und In-

dustriegebiet Salzwedel-Nord (siehe Anlagen). 

Bei der 3. Änderung handelt es sich nur um eine einfache textliche Än-

derung, die nicht von dieser 4. Änderung betroffen ist.  

 

Die im Bebauungsplan Nr. 15-94 „Gewerbe- und Industriegebiet Salz-

wedel-Nord“ in der Fassung der 3. Änderung getroffenen Festsetzun-
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gen, die nicht von dieser Änderung berührt sind, behalten weiterhin ihre 

Rechtskraft (siehe Anlagen). 

 

§13 BauGB  

vereinfachtes Ver-

fahren 

 Die in § 13 BauGB genannten Zulassungsvoraussetzungen für die An-

wendung des vereinfachten Verfahrens sind erfüllt: 

1. Durch die geplante Änderung des Bebauungsplanes werden die 

“Grundzüge der Planung“ nicht berührt. Die Planung dient lediglich 

dazu, die ursprüngliche Planungsintention, mit der Ausweisung von 

Gewerbeflächen Arbeitsstätten im Mittelzentrum Salzwedel zu 

schaffen, bauleitplanerisch abzusichern.  

2. Es wird nicht die Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens be-

gründet. 

3. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die Planung Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogelschutz-Gebiete 

beeinträchtigt werden könnten.  

 

Vereinfachtes 

Verfahren 

 Die Hansestadt Salzwedel wendet das vereinfachte Verfahren wie folgt 

an: 

1.  Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden wird verzichtet. 

2.  Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wird nicht durchgeführt. 

3.  Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der Angabe, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird 

abgesehen. 

4.  Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) bleiben unberücksich-

tigt. 

5.  Die Zusammenfassende Erklärung wird nicht erstellt.  

Insgesamt kann das Planverfahren dadurch mit minimiertem Zeit- und 

Kostenaufwand durchgeführt werden. 

   

  
2.2 Übergeordnete Planungen 

Landesplanung  Im Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010) ist 

die Hansestadt Salzwedel als Mittelzentrum festgesetzt. Aufgrund der 

Lage auf einer überregionalen Entwicklungsachse von Bundes- und Lan-

desbedeutung, die in Ost-West Richtung durch das nördliche Sachsen-

Anhalt verläuft, ist Salzwedel als Vorrangstandort für landesbedeutsame 

Industrie- und Gewerbeflächen festgelegt.  

Für solche Vorrangstandorte sind im LEP 2010 folgende Aussage getrof-

fen: 

Z 58 Als Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflä-

chen werden die bereits vorhandenen Standorte (…)  Hansestadt Salzwedel (…) 

festgelegt. Sie sind entsprechend dem Bedarf weiterzuentwickeln. 

G 48 Die Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe werden räumlich gesi-

chert, um infrastrukturell gut erschlossene Standorte für Industrieansiedlungen 

vorzuhalten. Sie sollen für die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen 

nicht zur Verfügung stehen. 

 

Begründung: Die Vorrangstandorte mit übergeordneter strategischer Bedeutung für 

Industrieansiedlungen und die Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und 

Gewerbeflächen sind infrastrukturell gut erschlossen und verkehrsgünstig gelegen. 

Hier sollen gezielt Unternehmen angesiedelt werden, die insbesondere auf Ver-

kehrsgunst angewiesen sind. Die Vorhaltung dieser Standorte für die Ansiedlung von 

Industrie und produzierendem Gewerbe liegt im öffentlichen Interesse. Sie sollen bei 

Bedarf für weitere Industrieansiedlungen flächenmäßig weiterentwickelt werden kön-

nen. Für die mit einer erheblichen Flächeninanspruchnahme verbundene Errichtung 
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von Photovoltaikfreiflächenanlagen sollen diese Standorte wegen ihrer besonderen 

Lagegunst unter dem Gesichtspunkt eines effektiven Flächenmanagements nicht zur 

Verfügung stehen.  

Z 59 Alle bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere an den 

Zentralen Orten, haben eine besondere Bedeutung für Unternehmensansiedlung 

und -entwicklung. 

Die vorliegende Planung ist aus den Vorgaben der Landesplanung ent-
wickelt. 

 

Regionalplanung   Im Regionalen Entwicklungsplan Altmark 2005 (REP Altmark) ist die 

Hansestadt Salzwedel ebenfalls als Mittelzentrum festgesetzt. In Kap. 

5.5 wird als Ziel u.a. ist die städtebauliche Sicherung von Flächen für 

die Ansiedlung von Industrieanlagen, die landesbedeutsam sind, festge-

legt.  

Bezüglich der Ansiedlung von PV-Freiflächenanlagen sind im REP Alt-

mark noch keine Vorgaben enthalten, weil sich das Thema zu damaliger 

Zeit noch nicht gestellt hatte. Auch zu gewerblichen Tierhaltungsanla-

gen und Biogasanlagen werden im regionalen Entwicklungsplan keine 

konkreten Zielaussagen getroffen.  

 

Die Planung ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung ver-

einbar. 

 

Flächennut-

zungsplan 

 

 

 Die von der 4. Änderung betroffenen Bebauungspläne (Urplan, 1. Ände-

rung, 2. Änderung) sind aus den Darstellungen des am 29.04.2020 ge-

nehmigten Flächennutzungsplanes der Hansestadt Salzwedel entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Auszug aus dem 2020 genehmigten Flächennutzungsplan der Hansestadt 

Salzwedel 

  Im neuen Flächennutzungsplan sind die Gewerbe- und Industriegebiets-

flächen im Geltungsbereich dieser Satzung als gewerbliche Baufläche 

(G) dargestellt. Die vorliegende Bebauungsplanänderung hat keine 
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nachteiligen Auswirkungen auf die Zielvorgabe des Flächennutzungs-

plans, den verkehrlich und infrastrukturell gut erschlossenen Standort 

Salzwedel-Nord für Gewerbe- und Industrieansiedlungen zu sichern; sie 

trägt vielmehr dazu bei, dieses Ziel am Standort Salzwedel-Nord auch 

zu wahren.  

Die 4. Änderung ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Nutzungsstruktur am Standort Salzwedel-Nord, Luftbild von Google Sa-

tellite (online 2020) 

 

 

 
 

2.3 Bestehende Nutzungen und Schutzansprüche 

Ortsrecht 

 

 

 Das bisher geltende Ortsrecht ergibt sich aus den Planfestsetzungen des 

Bebauungsplanes Nr. 15-94 „Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-

Nord“ in der Fassung der 3. Änderung (siehe Titelbild und Anlagen zur 

Begründung). Die heutigen Straßenzüge Kristallweg, Nordwinkel und 
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Salzwiesen (siehe Abb. 2) sind im rechtskräftigen Bebauungsplan als öf-

fentliche Straßenverkehrsflächen ausgewiesen. Die meisten Bauflächen 

sind im Plangebiet als Gewerbegebiet (GE) oder Industriegebiet (GI) 

festgesetzt. Zu den - im Bereich der Hoyersburger Straße und dem 

Gaswerksweg - vorhandenen Mischgebieten (MI) erfolgt eine immissi-

onsrechtliche Abstufung mit der Ausweisung von eingeschränkten Ge-

werbegebieten (GEe) am westlichen Straßenast des Nordwinkels und 

südöstlich des Kristallweges.  

Desweiteren sind Grünflächen im Bereich eines naturnahen Rückhalte-

beckens sowie im Bereich einer bestehenden Kleingartenanlage ausge-

wiesen.   

 

Bestehende  

Nutzungen 

 

 Die im Plangebiet bestehende Nutzungsstruktur ist aus Abbildung 2: 

Luftbild von Google Satellite (online 2020) ersichtlich. Innerhalb des 

beplanten Gewerbestandortes sind folgende Nutzungsbereiche festzu-

stellen: 

1. An der Hoyersburger Straße ist eine kleinteilige Mischbebauung 

vorhanden. 

2. Am Kristallweg hat sich ein großflächiger Einzelhandelsschwerpunkt 

entwickelt, der von den Fachmärkten OBI, Jawoll, Haack und einer 

Tankstelle (Tanktreff) geprägt ist. 

3. Im weiteren Plangebiet haben sich Gewerbebetriebe aus verschie-

denen Sparten angesiedelt. Zwischen den Betrieben sind noch di-

verse Gewerbegrundstücke vorhanden, die für zukünftige Neuan-

siedelungen oder Betriebserweiterungen genutzt werden können. 

Die Freiflächen werden weitgehend als Scherrasen extensiv ge-

pflegt.  

 

Verkehr/ Er-

schließung 

 

 Das Plangebiet ist über den Kristallweg an die Hoyersburger Straße im 

Westen und an die B 71 im Süden angebunden. Das Plangebiet ist so-

mit direkt an das übergeordnete Hauptverkehrsstraßennetz angeschlos-

sen. Südlich der B 71 verläuft die Eisenbahnlinie Uelzen – Salzwedel - 

Stendal.  

Die im Plangebiet vorhandenen Gewerbestraßen sind verkehrstechnisch 

und versorgungstechnisch voll ausgebaut.  

 

Ver- und Entsor-

gung 

 

 Alle Baugebietsflächen im Plangebiet sind an die Netze und Anlagen der 

örtlichen und überörtlichen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. 

 

Die Stadt ist in Hinblick auf die verkehrliche und versorgungstechnische 

Erschließung mit Unterstützung von Fördermitteln des Landes S-A in 

Vorleistung getreten und hat daher auch ein besonderes Interesse da-

ran, dass diese kostenintensive Infrastruktur in bester zentraler Lage 

besser von standortverträglichen Firmen ausgelastet wird.  

 

 

Gashochdrucklei-

tung 

 Die Avacon Netz AG weist darauf hin, dass im Plangebiet die stillgeleg-

ten Gashochdruckleitung Wittenberg-Arendsee, GTL0003304 (DN 

200/400 verläuft (siehe Abb. 3). Die ehemalige Gashochdruckleitung ist 

zum Teil in einem dinglich gesicherten Schutzstreifen, bzw. in einem 

Schutzstreifen in Anlehnung an das EnWG § 49, laut dem geltenden 

DVGW-Arbeitsblatt G 463 (A) / Kapitel 5.1.4 verlegt. Der Leitungs-

schutzstreifen umfasst den Trassenbereich der stillgelegten Gashoch-

druckleitung von 6,00 m, jeweils links und rechts zur Hälfte vom Rohr-

scheitel nach beiden Seiten gemessen. Stillgelegte Gashochdruckleitun-

gen dürfen nicht überbaut werden. Vor Baubeginn von Arbeiten muss 

die genaue Lage und Tiefe der genannten Gashochdruckleitungen durch 

Einweisung ermittelt werden. Gegebenenfalls ist eine Suchschachtung 
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mittels Handschachtung erforderlich. Planungen zur Bebauung sind 

grundsätzlich im Detail mit der Avacon abzustimmen. Arbeiten im Be-

reich der stillgelegten Gashochdruckleitung erfordert dringend eine vor-

herige örtliche Einweisung durch den fachverantwortlichen Mitarbeiter. 

Mit ihm ist sich mindestens drei Wochen vorher in Verbindung zu set-

zen.   

 

 

 

Abbildung 3: Verlauf der stillgelegten Gashochdruckleitung Wittenberg-Arendsee, 

GTL0003304 (DN 200/400) 

 

Hinweis des Ord-

nungsamtes 

 Laut § 13 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt hat für Bau-

grundstücke in belasteten Gebieten (neue Erdaufschlüsse) eine Prüfung 

auf Kampfmittel zu erfolgen. Die Aussage, ob ein Bereich als belastetes 

Gebiet eingestuft ist, erteilt der Altmarkkreis Salzwedel nach gesonder-

ter Antragstellung. Der Antrag ist frühzeitig an das Sachgebiet 32.2 des 

Ordnungsamtes des Altmarkkreises Salzwedel zu stellen. 
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3. Gegenstand der Änderung  

§ 1 
 

3.1 Räumlicher Geltungsbereich 

  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung entspricht dem räumli-

chen Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 15-94 

„Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“ i.d.F. der 3. Änderung. 

 

Bei einer textlichen Änderung (ohne Planzeichnung) ist es zweckmäßig, 

den räumlichen Geltungsbereich des zu ändernden Bebauungsplanes 

unverändert beizubehalten.  

 

§ 2  3.2   Festsetzungen der 4. Änderung  

Ausschluss von 

Photovoltaik-

Freiflächenanla-

gen 

 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans standen Photovolta-

ikfreiflächenanlagen zur alternativen Energieerzeugung noch nicht so im 

Focus wie heute, so dass dazu keine Regelung getroffen wurde. Sie wa-

ren bislang als gewerbliche Anlagen innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Im Industrie- und Gewerbegebiet Salzwedel-Nord gibt es noch voll er-

schlossene, sofort zur Verfügung stehende unbebaute Flächen. Auf ei-

ner wurde bereits eine 750 kW- Photovoltaikfreiflächenanlagen geneh-

migt. Die Errichtung von weiteren flächenintensiven Photovoltaikfreiflä-

chenanlagen würde Neuansiedlungen von produktivem Gewerbe und 

Industrie erschweren bzw. verhindern.  

Kennzeichnend für diese spezielle Betriebsform ist ein sehr hoher Flä-

chenverbrauch und flächenbezogen eine geringe Investitionsquote, eine 

geringe Wertschöpfung und eine gegen null tendierende Arbeitsplatz-

quote. Weiterhin erzeugen Photovoltaikfreiflächenanlagen keinen Ver-

kehr und sind daher nicht auf verkehrsgünstig angebundene oder zent-

ral gelegene Standorte angewiesen.     

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gewerbe- und Industrie-

standort „Salzwedel Nord“ nicht für den Betrieb von Photovoltaikfreiflä-

chenanlagen bestimmt ist, sondern für die Ansiedlung von produktiven 

Gewerbe- und Industriebetrieben, die Arbeitsplätze und eine hohe 

Wertschöpfung generieren. 

 

  Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO können im Bebauungsplan für das jeweilige 

Baugebiet Festsetzungen getroffen werden, die das Baugebiet  

 nach der Art der zulässigen Nutzung  

 nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Be-

dürfnissen und Eigenschaften  

gliedern. Die Festsetzungen können auch für mehrere Gewerbegebiete 

einer Gemeinde im Verhältnis zueinander getroffen werden; dies gilt 

auch für Industriegebiete.  

 

Auf dieser Rechtsgrundlage wird die Zulässigkeit von weiteren Photovol-

taikfreiflächenanlagen an diesem Standort komplett ausgeschlossen.  

 

  Photovoltaikanlagen in, an auf Gebäuden oder sonstigen baulichen An-

lagen sollen im Plangebiet uneingeschränkt zulässig bleiben. Vorausset-

zung ist jedoch, dass die für Photovoltaik genutzten Gebäude und bauli-

chen Anlagen vorrangig zu anderen Zwecken als zur Erzeugung von 

Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden sind. Unter die-

sen Voraussetzungen stellt eine gebäudebezogene Photovoltaiknutzung 
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eine sinnvolle Zusatznutzung in Gewerbegebieten dar, die wirtschaftli-

che Synergieeffekte schafft und zum sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden beiträgt.  

PV-Freiflächenanlagen sollen vornehmlich auf städtebaulich vorbelaste-

ten Standorten (Deponieflächen, Konversionsflächen, immissionsbelas-

teten Abstandsflächen, etc.) entstehen. Solche Flächen sind im 2017 

vom Stadtrat beschlossenen gesamträumlichen Konzept zu PV-

Freiflächenstandorten im Stadtgebiet der Hansestadt Salzwedel darge-

stellt. Auch der neue Flächennutzungsplan trifft dazu Aussagen (siehe 

Auszüge aus der Begründung in Kap.4). 

 

Ausschluss von 

Tierhaltungsanla-

gen und Biogasan-

lagen 

 

 

 Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes waren Tierhaltungsanlagen 

und Biogasanlagen planerisch nicht vorgesehen, weil diese in den 

90iger Jahren eher als landwirtschaftliche Nutzungen und nicht als in-

dustriellen Nutzungen begriffen wurden. Tierhaltungsanlagen und Bio-

gasanlagen, die durch einen hohen Flächenverbrauch, eine geringe Ar-

beitsplatzdichte, hohe Geruchsemissionen und einen funktionalen Bezug 

zur Landwirtschaft gekennzeichnet sind, sollen eher an ländlich gepräg-

ten Außenbereichs-Standorten – und nicht in innerstädtischer Lage im 

Mittelzentrum realisiert werden. Es wird in diesem Zusammenhang auf 

die Städtebauliche Konzeption der Hansestadt Salzwedel zur Steuerung 

von Biogasanlagen und Tierhaltungsanlagen hingewiesen. Auch im Flä-

chennutzungsplan sind Aussagen zu diesen Nutzungsformen getroffen 

(siehe Auszüge in Kap.4).  

 

Möglicherweise sind in Teilbereichen des zu ändernden Bebauungspla-

nes gewerbliche Tierhaltungsanlagen und Biogasanlagen bereist ausge-

schlossen. Für die eingeschränkten Gewerbegebiete ist per textlicher 

Festsetzung bestimmt, dass Betriebe der Nutzungsart unzulässig sind, 

„die verfahrensbedingt geruchsintensive Stoffe ableiten sowie Betriebe, 

von denen ein Gefährdungspotential ausgeht“. Es bestehen aber Zwei-

fel, ob damit – wörtlich ausgelegt – gewerbliche Tierhaltungsanlagen 

und Biogasanlagen ausgeschlossen wären (weder für die Schweine-

mastanlage noch für die Biogasanlage trifft es wörtlich zu, dass davon 

in der Hauptsache „verfahrensbedingt“ geruchsintensive Stoffe ausge-

hen. Bei der textlichen Festlegung des 1998 in Kraft getretenen Bebau-

ungsplans war nicht an gewerbliche Betriebe mit landwirtschaftlichen 

Gerüchen, sondern an technische Produktionsstätten gedacht.) Für die 

im eingeschränkten Industriegebiet liegenden Flächen sind bisher nur 

Einschränkungen für Schallimmissionen festgesetzt. 

Durch die vorliegende Änderung werden besonders geruchsintensive 

Nutzungen - gewerbliche Tierhaltungsanlagen sowie Biogasanlagen - 

zum vorsorgenden Immissionsschutz der in Salzwedel ansässigen Be-

völkerung ausgeschlossen. Sinnvoll ist die vorgeschlagene Änderung im 

gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans, um zusätzlich zu ge-

währleisten, dass noch ausreichend bebaubare Flächen für arbeits-

platzintensive Gewerbe- und Industrieansiedlungen am Standort ver-

bleiben.  

 

 



Hansestadt Salzwedel, 4. Änd. B-Plan Nr. 15-94 „Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“, September 

2020 

 11 

 

p l a n  . B   S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n   T e l  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 

  
4. Auswirkungen der Planung / Abwägung / Kosten 

Auswirkung auf die 

Versorgung mit 

erneuerbarer 

Energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussagen des FNP 

zu Photovoltaik-

Freiflächenanlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In der Hansestadt Salzwedel sind bereits große PV-Freiflächenanlagen 

auf Deponiestandorten, Konversionsstandorten sowie im Gewerbegebiet 

Magdeburger Straße errichtet worden. Es gibt im Stadtgebiet noch di-

verse Konversions- und Altlastenstandorte, die sich städtebaulich in be-

sonderer Weise für die Ansiedlung von Photovoltaikfreiflächenanlagen 

eignen. Insofern stehen hinreichend Ausweichflächen für Photovoltaik-

freiflächenanlagen im Stadtgebiet zur Verfügung.  

 

In der Begründung zum neuen Flächennutzungsplan sind weitergehende 

Aussage zu möglichen Standorten von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, 

Biogasanlagen und Tierhaltungsanlagen getroffen. Im Folgenden wer-

den die relevanten Textpassagen aus der Begründung des FNP nach-

richtlich aufgeführt (in kursiver Schrift): 

 

Die Hansestadt Salzwedel legt Wert auf eine Energieversorgung mit re-

generativen Energien. Das weiträumige, überwiegend ländlich geprägte 

Stadtgebiet bietet eine gute Voraussetzung für eine Entwicklung hin zu 

einer solchen nachhaltigen Energieversorgungsstruktur. Für das Stadt-

gebiet existieren Planungen, die auf geeigneten Flächen hierfür die 

Möglichkeit entsprechender Entwicklung aufzeigen bzw. planungsrecht-

lich ermöglichen. Die Flächen werden daher im Flächennutzungsplan 

zum Zwecke der Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien ent-

sprechend dargestellt. Folgende Planungen liegen vor:  

Photovoltaik  

- Gesamträumliches Konzept zu Photovoltaikfreiflächenstandorten im 

Stadtgebiet der Hansestadt Salzwedel (beschlossen 06.2017).  

- Bebauungsplan Nr. 39-10 "Gewerbegebiet Magdeburger Straße" (in 

Kraft getreten 21.03.2012).  

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 "Photovoltaik Ritze" (in 

Kraft getreten 14.12.2016).  

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16 "Photovoltaik Gerstedt" (in 

Kraft getreten 18.10.2017).  

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12 "Photovoltaik Fuchsberg" 

(in Kraft getreten 14.12.2016).  

 

Im Flächennutzungsplan werden die vorhandenen und mit verbindlicher 

Bauleitplanung geplanten Standorte für Photovoltaikfreiflächenanlagen 

(s. o.) als Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen Er-

zeugung von erneuerbaren Energien (Photovoltaik) dargestellt. Darüber 

hinaus werden für die perspektivische Entwicklung die im Photovoltaik-

Konzept benannten 'Potenzialflächen auf Konversionsflächen' mit glei-

chem Planzeichen dargestellt. Die Vorgehensweise dient dazu, für diese 

Nutzungen auf Ebene der Flächennutzungsplanung vorausschauend 

Entwicklungsfläche bauleitplanerisch vorzubereiten. Die Photovoltaik-

Entwicklungsflächen auf Flächen in Eigentum des Bundes oder der Bun-

desanstalt für Immobilienaufgaben sowie der Kategorie 'bahnparallele 

Flächen' wurden hingegen nicht in den Flächennutzungsplan über-

nommen und dargestellt. Die eine vorhandene Fläche des Bundes wird 

zusammenhängend mit auf drei Seiten angrenzenden Flächen acker-

baulich genutzt und ist verkehrlich nicht erschlossen. Die 'bahnparalle-

len Flächen' würden in Summe sehr große Flächen entlang der Eisen-

bahnstrecken in Anspruch nehmen, die derzeit allesamt ebenfalls land-

wirtschaftlich genutzt werden. Bei dieser Kategorie 'bahnparallele Flä-

chen' konnten im Photovoltaik-Konzept die verschiedenen konkurrie-

renden Nutzungen in Anbetracht des großen Flächenumfangs der Po-
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Aussagen des FNP 

zu Biogas und 

Tierhaltung 

tenzialflächen nicht hinreichend genug miteinander abgewogen werden. 

Vor diesem Hintergrund wird bei diesen beiden Entwicklungspotenzialen 

die Vorgehensweise gewählt, die Flächen erst zum Zeitpunkt eines ent-

sprechenden, konkreten Nutzungsinteresses bauleitplanerisch zu be-

handeln.  

Der Photovoltaik-Standort nordwestlich von Groß Gerstedt ist zudem im 

gesamträumlichen Konzept für Biogasanlagen und Tierhaltungsanlagen 

als 'geeigneter Standort' enthalten und könnte alternativ entsprechend 

genutzt werden.“ 

 

 Biogas  

- Die Hansestadt Salzwedel besitzt für die Bodennutzung durch nicht-

landwirtschaftliche Biogas- und Tierhaltungsanlagen, letztere mit einer 

Größenordnung, die eine Vorprüfungspflicht nach dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) auslösen, ein Konzept für das 

gesamte Stadtgebiet mit herausgearbeiteten Räumen mit Eignungspo-

tenzial und darin gelegenen Eignungsstandorten für Neuansiedlungen 

10):  

o Geeignete Standorte: nördlich und nordwestlich Groß Gerstedts (2)  

o Eingeschränkt geeignete Standorte: Groß Gerstedt (nördlich), Groß 

Grabenstedt (südöstlich) und Wistedt (Richtung Tylsen)  

 

Die beiden nah beieinanderliegenden Standorte nördlich Groß Gerstedts 

(geeignet und eingeschränkt geeignet) wurden zwischenzeitlich als 

Standorte für Photovoltaikfreiflächenanlagen überplant und bebaut. Sie 

stehen einem Biogasvorhaben nicht mehr zur Verfügung. Der Standort 

nordwestlich Groß Gerstedts ist ebenfalls im gesamträumlichen Konzept 

für PV-Freiflächenanlagen enthalten und könnte alternativ dafür genutzt 

werden.  

- Bestehende Biogasanlagen: Bombeck (südöstlich), Dambeck (nörd-

lich), Groß Grabenstedt, Mahlsdorf (nordöstlich) und Böddenstedt (süd-

lich)  

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 15 "Biogas Bombeck" (in Kraft 

getreten 23.05.2018)  

 

Das Biogas- und Tierhaltungsanlagenkonzept wird hinsichtlich seiner 

planerischen Aussagen zur regenerativen Energiegewinnung in den Flä-

chennutzungsplan übernommen. Bestehende nicht-landwirtschaftliche 

Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biogas werden durch die Dar-

stellung von Sonderbauflächen mit entsprechender Zweckbestimmung 

in die Plandarstellung aufgenommen. Die bestehenden landwirt-

schaftlichen Biogasanlagen sind durch ihren Nutzungszusammenhang in 

die Flächen für die Landwirtschaft integriert. Des Weiteren werden die 

im Konzept ermittelten Potenzialflächen, für Biogasanlagen geeignete 

und eingeschränkt geeignete Standorte, als Flächen für Anlagen und 

Einrichtungen zur dezentralen Erzeugung von erneuerbaren Energien 

(Biogas) übernommen. Die Vorgehensweise dient dazu, für diese Nut-

zungen auf Ebene des Flächennutzungsplans vorausschauend Entwick-

lungsfläche bauleitplanerisch vorzubereiten. 

 

  In Mahlsdorf, Bombeck, Groß Grabenstedt werden vorhandene landwirt-

schaftliche Nutzungen (Biogas, Tierhaltung) planungsrechtlich abgesi-

chert. Es handelt sich um Nutzungen, die Mangels Privilegierung im Au-

ßenbereich nicht zulässig wären, in diesen Bereichen aber von der Stadt 

im bestehenden Umfang durchaus erwünscht sind. Unter Bezugnahme 

auf das Emissionsverhalten dieser Nutzungen sowie rechtlicher Vorga-

ben zu Mindestabständen von Störfallbetrieben können diese ohnehin i. 

d. R. nur im Außenbereich stattfinden. Grundlage für die Zulassung der 
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Standorte bildet das stadteigene Konzept für die Nutzung von Biogas 

zur Energieerzeugung und zur Tierhaltung welche die o. g. Betriebe als 

vorhandene Anlagen bzw. als eingeschränkt geeignete Standorte bein-

haltet. Auch in diesen Fällen wird durch die Zweckbindung die Nutzung 

auf das Vorhandene oder Ähnliches eingeschränkt, um keine generelle, 

bauliche Inanspruchnahme im Außenbereich zu ermöglichen. 

 

Private Belange 

von Grundeigen-

tümern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Belan-

ge  

 

 Innerhalb des Bebauungsplangebietes Nr. 15-94 sind freie Gewerbeflä-

chen vorhanden, die sich in Privatbesitz befinden. Die betreffenden 

Grundstücksflächen haben durch die Überplanung als Gewerbegebiet 

oder eingeschränktes Industriegebiet eine Aufwertung erfahren. Durch 

die vorliegende Bebauungsplanänderung könnten die Interessen der 

privaten Grundstückseigentümer beeinträchtigt werden. Insbesondere 

die Möglichkeit einer „schnellen Grundstücksverwertung“, die man sich 

in der Regel durch die Ansiedlung einer Photovoltaikfreiflächenanlage 

erhofft, wird durch den geplanten Ausschluss dieser Betriebsform be-

hindert.  

Diese privaten Belange werden in die bauleitplanerische Abwägung ein-

gestellt. Sie sind jedoch aus Sicht des Planungsträgers niedriger zu ge-

wichten als die öffentlichen Belange, die das Erfordernis für diese Pla-

nung begründen.  

 

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende öffentliche Belange:  

- Belange der Landesplanung – (Stärkung der zentralen Orte auf 

räumlichen Entwicklungsachsen, Schaffung von Arbeitsstätten im 

Mittelzentrum) 

- Belange einer geordneten städtebaulichen Entwicklung (Schutz von 

hochwertigen Gewerbe- und Industriegebietsflächen vor gering-

investiver Verwertung, Vermeidung von Landschaftsverbrauch)  

- Lenkung von PV-Freiflächennutzung, großen Biogasanlagen und ge-

werblichen Tierhaltungsbetrieben auf weniger zentral gelegene 

Standorte bzw. auf städtebauliche Brachflächen (Konversionsflächen, 

Deponien, LPG-Stallungen, etc.)  

- Schutz der Bevölkerung im Stadtgebiet Salzwedel vor geruchsinten-

siven Emissionen. 

 

Belange von Natur 

und Landschaft 

 

 

 

 

 

Belange des spar-

samen Umgangs 

mit Grund und Bo-

den 

 

 Die Änderungsplanung lässt keine relevanten Auswirkungen auf die Be-

lange von Natur und Landschaft erkennen, denn der Zulässigkeitsmaß-

stab wird durch diese Änderung nicht ausgeweitet, sondern verringert. 

Insofern werden im Vergleich zum derzeitigen Ortsrecht keine natur-

schutzrechtlich relevanten Eingriffe planerisch vorbereitet. Umweltrele-

vante Schutzgüter werden durch diese Planung nicht in relevanter Wei-

se beeinträchtigt. Weitergehende Umweltuntersuchungen sind für die 

bauleitplanerische Abwägung in diesem speziellen Planungsfall nicht er-

forderlich.  

Die Planung trägt den Anforderungen des sparsamen Umganges mit 

Grund und Boden im Sinne von § 1a BauGB Rechnung.  

Kosten  Die Hansestadt Salzwedel trägt die Planungskosten für die vorliegende 

Bauleitplanung. Weitere Kosten fallen für die Stadt nicht an.  

 

 

Der Stadtrat der Hansestadt Salzwedel hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbeschlus-

ses des Bebauungsplanes in seiner Sitzung am 16.12.2020 gebilligt. 

Salzwedel, den 11.02.2021                                                    

                                                                                               gez. Blümel                  

         - Bürgermeisterin – 
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Anlage 1: Textliche Festsetzungen des 

Bebauungsplans Nr. 15-94  
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Anlage 2: verkl. 

Planzeichnung 

des Bebauungs-

plans Nr. 15-94 

 

 



Hansestadt Salzwedel, 4. Änd. B-Plan Nr. 15-94 „Gewerbe- und Industriegebiet Salzwedel-Nord“, September 

2020 

 16 

 

 

Anlage 3: verkl. Auszug aus der 1. Änderung 
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Anlage 4: Auszug aus der 2. Änderung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


